
Mit dem Beginn der neuen GAP-Förderperiode 

gilt es auch neue rechtliche Grundlagen zu be-

rücksichtigen. Diese Veränderungen wirken sich 

auch auf die Maßnahmen aus dem Förderbe-

reich 4 aus. So ist bis Ende des Jahres 2025 eine 

Förderung sowohl nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/201359 als auch der neuen Verordnung 

(EU) Nr. 2021/211560 möglich. Maßnahmen die 

auf Grundlage der neuen Verordnung (EU) 

59 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Ent-

wicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1698/2005 (ABL. L 347 vom 20.12.2013, S. 347). 
60 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der 

von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-

schaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne 

(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr.  1307/2013 (ABL. EU L 435/1 vom 

06.12.2021, S. 1). 

Nr. 2021/2115 angeboten werden, unterliegen 

als Baseline der Konditionalität, ebenso Maß-

nahmen, die zwar auf Grundlage der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 eingegangen, aber mit Mit-

teln aus der neuen GAP-Förderperiode finan-

ziert werden. Für Maßnahmen die aus Mitteln 

der alten Förderperiode finanziert werden, gel-

ten weiterhin die Cross-Compliance Vorschrif-

ten.  

Gemäß Artikel 154 Absatz 1 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 wird die Verordnung (EU) 



Nr. 1305/2013 mit Wirkung vom 1. Januar 2023 

aufgehoben. Vorbehaltlich der Verordnung (EU) 

Nr. 2020/222061 des Europäischen Parlaments 

und des Rates gilt die Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 jedoch bis zum 31. Dezember 

2025 für die Durchführung von Programmen zur 

Entwicklung des ländlichen Raums weiter. 

Während dieser Übergangsperiode ist die För-

derung von Maßnahmen sowohl aufgrund der 

Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, als auch der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 möglich.  

Bis zum 31. Dezember 2025 können Verpflich-

tungen zur Förderung von Maßnahmen auf 

Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

eingegangen werden.  

a) Bereits bestehende Förderungen gemäß

der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

können unter Geltung des Rechtsrah-

mens dieser Verordnung fortgeführt

werden. Werden die Maßnahmen mit Fi-

nanzmitteln, die für die Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 bestimmt sind, angebo-

ten, unterliegen sie gemäß Artikel 104

Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2116, Artikel 28

Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 sowie Titel VI Kapitel 1

der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 den

Anforderungen der Cross-Compliance

und müssen bis zum 31.12.2025 ausge-

zahlt werden.

b) Auf Grundlage der Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 eingegangene Förderver-

pflichtungen können mit Finanzmitteln

61 Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangsbestimmungen für Förderung aus 

dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 

(EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf 
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aus der Förderperiode der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 unter den Bedingun-

gen des Artikels 155 Absatz 3 und 5 die-

ser Verordnung fortgeführt werden. 

Diese Maßnahmen unterliegen gemäß 

Artikel 48 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 in Verbindung mit Artikel 

70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115, ebenso wie Maßnahmen 

auf Grundlage der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 den Anforderungen der 

Konditionalität nach Artikel 12 und 13 

der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115. 



Der Verpflichtungszeitraum beginnt an dem 

Tag, von dem an der Zuwendungsempfänger die 

Verpflichtungen nach den Grundsätzen dieses 

Förderbereichs und nach den im Rahmen der 

Grundsätze dieses Förderbereichs von den Län-

dern erlassenen Verwaltungsbestimmungen er-

füllen muss. 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen 

B bis E und I darf der Verpflichtungszeitraum ge-

mäß Artikel 70 Absatz 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 die Dauer von fünf Jahren nicht 

unterschreiten und kann bis zum Ende des EU-

Förderzeitraums verlängert werden. 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F und 

G darf der Verpflichtungszeitraum gemäß Arti-

kel 70 Absatz 6 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 die Dauer von einem Jahr 

nicht unterschreiten und kann jährlich bis zum 

Ende des EU-Förderzeitraums für die Dauer ei-

nes weiteren Jahres verlängert werden.  

Für MSUL-Maßnahmen, die eine Förderung ge-

mäß oder in der Art von Artikel 28, 29 und 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 erhalten, kön-

nen in der Übergangszeit ab 2021 abweichende 

Verpflichtungszeiträume gemäß den jeweiligen 

Bestimmungen der Artikel 28 Absatz 5, Artikel 

29 Absatz 3 und Artikel 33 Absatz 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 in der durch Artikel 7 

der Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 geänderten 

Fassung eingegangen werden. 

Die Förderung von Maßnahmen gemäß Artikel 

28, 29 und 33 der Verordnung (EU) 

62 Verordnung über die Durchführung der GAP-Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Verordnung- GAPDZV vom 24. Januar 2022), BGBL. I S.139 

Nr. 1305/2013 erfolgt in Verbindung mit einer 

Revisionsklausel gemäß Artikel 48 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 zur Anpassung an ge-

änderte rechtliche Rahmenbedingungen. Wird 

die Anpassung vom Begünstigten nicht akzep-

tiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass 

Sanktionen oder eine Rückzahlung der für den 

bereits erbrachten Verpflichtungszeitraum er-

folgten Zahlungen gefordert werden. 

Die Förderung von Maßnahmen gemäß Artikel 

70 der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 erfolgt 

ebenfalls in Verbindung mit einer Revisionsklau-

sel gemäß Artikel 70 Absatz 7 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 zur Anpassung an geänderte 

rechtliche Rahmenbedingungen. Wird die An-

passung vom Begünstigten nicht akzeptiert, so 

endet die Verpflichtung, ohne dass Sanktionen 

oder eine Rückzahlung der für den bereits er-

brachten Verpflichtungszeitraum erfolgten Zah-

lungen gefordert werden. 

Zuwendungsempfänger sind vorbehaltlich spe-

zieller Regelungen bei einzelnen Maßnahmen: 

 Betriebsinhaber als natürliche oder juris-

tische Person oder Vereinigung natürlicher oder 

juristischer Personen, die eine landwirtschaftli-

che Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung über-

wiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, 

ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften. 

Landwirte im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Festle-

gung durch die Mitgliedstaaten im Einklang mit 

Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 ausüben. Die Festlegung ist in § 3 

GAPDZV62 erfolgt. 



Die Begriffe „Gebiet“, „gebietsspezifisch“ oder 

„gebietsbezogen“ beziehen sich auf Gebiete, die 

kleiner sind als die Gesamtheit der ländlichen 

Räume eines Landes und die mittels objektiver 

Kriterien abgegrenzt werden können. 

Grundlage für die Beträge bei den Maßnahmen-

gruppen B bis G und K sind bundesweite Durch-

schnittswerte und -betrachtungen. Sie sind 

grundsätzlich so bemessen, dass damit Einkom-

mensverluste auf Standorten ausgeglichen wer-

den können, deren natürliches Einkommenspo-

tenzial dem bundesweiten Durchschnitt ent-

spricht. 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmen-

gruppen B bis G und K können die Länder die un-

ter „Art und Höhe der Zuwendung“ genannten 

Beträge um bis zu 30 % anheben oder absenken. 

Alternativ können die Länder die Höhe der Zu-

wendungen in Abhängigkeit von der Ertragsfä-

higkeit der Standorte nach den Ertragsmesszah-

len (EMZ) der betreffenden Flächen staffeln. In 

diesem Falle können sie die unter „Art und Höhe 

der Zuwendung“ genannten Beträge um bis zu 

80 % (Standorte ab 8.000 EMZ) anheben und um 

bis zu 30 % (Standorte mit weniger als 4.000 

EMZ) absenken. 

Soweit in Gebieten oder auf bestimmten Flä-

chen des Zuwendungsempfängers Teile der Zu-

wendungsvoraussetzungen auf andere Weise 

öffentlich-rechtlich vorgeschrieben sind, dürfen 

durch die Zuwendung nur die Zuwendungsvo-

raussetzungen ausgeglichen werden, die nicht 

anderweitig rechtlich vorgeschrieben sind. Die 

Länder bestimmen in diesen Fällen die Höhe der 

63 Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Verordnung GAP-

KondV vom 7. Dezember 2022) BGBL I, S. 2244 

entsprechenden Verringerung der Zuwendungs-

höhe. Hiervon ausgenommen ist der Förderbe-

reich K, „1.0, Förderung besonders nachhaltiger 

Verfahren im Zusammenhang mit der Umset-

zung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie.“ 

Zur Einhaltung von Artikel 70 Absatz 3 Buch-

stabe a der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 in 

Bezug auf § 15 der GAPKondV63 ist in den För-

dersätzen der Maßnahmen B 1, C 1- C 4 und D 1 

- D 3 ein pauschaler Abzug enthalten.

Ertragsmesszahl (EMZ) 

Für die Berechnung der Höhe der Zuwendung 

nach der Standortqualität wird die Ertragsmess-

zahl je Hektar angewendet. Sie wird folgender-

maßen bestimmt: 

Fläche in Ar (100 m²), für die die Ackerzahl gilt, 

× Ackerzahl = EMZ. 

Ist eine Fläche kleiner als ein Hektar, kommt die 

Zuwendungshöhe zur Anwendung, die der EMZ 

entspricht, die sich bei Hochrechnung der EMZ 

auf einen Hektar ergibt.



Gemäß Artikel 28 Absatz 3 sowie Artikel 29 Ab-

satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ist bei 

der Ausgestaltung der GAK-Maßnahmen des 

Förderbereiches 4 sicherzustellen, dass die Maß-

nahmen über folgende Anforderungen hinaus-

gehen:  

- die einschlägigen obligatorischen Grund-

anforderungen gemäß Titel VI Kapitel I

der Verordnung (EU) Nr. 1306/201364,

- die einschlägigen Kriterien und Mindest-

tätigkeiten gemäß § 2 der DirektZahl-

DurchfV65,

- die einschlägigen Mindestanforderungen

für den Einsatz von Düngemitteln und

Pflanzenschutzmitteln oder

- sonstige einschlägige verpflichtende An-

forderungen des nationalen Rechts.

Bei der Ausgestaltung von entsprechenden 

GAK-Maßnahmen ist gemäß Artikel 33 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 sicherzustellen, 

dass die Maßnahmen über die einschlägigen ob-

ligatorischen Grundanforderungen nach Tiret 1 

sowie der sonstigen einschlägigen verpflichten-

den Anforderungen nach Tiret 4 hinausgehen. 

Soweit die Maßnahmen und die entsprechenden 

maßnahmenspezifisch relevanten Grundanfor-

derungen nicht bereits Gegenstand der Nationa-

len Rahmenregelung Deutschlands nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sind, werden sie 

von den Ländern in ihren Entwicklungsprogram-

64  Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das

Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) 

Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABL. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 
65 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 (BGBL. I S. 1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. April 2022

(BAnz AT 13.04.2022 V1) geändert worden ist 
66 GAP-Konditionalitäten-Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBL. I S. 2996) 

men für den ländlichen Raum nach der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 bzw. in länderspezifi-

schen Förderrichtlinien dargestellt. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 haben die Bundesländer bei der 

Ausgestaltung der GAK-Fördermaßnahmen des 

Förderbereiches 4 sicherzustellen: 

- dass die Maßnahmen über die einschlä-

gigen Grundanforderungen an die Be-

triebsführung und die GLÖZ-Standards

gemäß § 3 Absatz 1 GAPKondG66 hinaus-

gehen,

- dass die Maßnahmen über die einschlä-

gigen Mindestanforderungen für den

Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln oder für das Tierwohl sowie über

sonstige einschlägige verpflichtende An-

forderungen gemäß nationalem und

Unionsrecht hinausgehen. Diese Anfor-

derung gilt nicht für Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit Agrarforstsystemen

der Maßnahmengruppe L und der Pflege

von Aufforstungsflächen,

- dass die Maßnahmen über die für die Er-

haltung der landwirtschaftlichen Fläche

gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung

(EU) Nr. 2021/2115 festgelegten Bedin-

gungen hinausgehen,

- und sich von Verpflichtungen unter-

scheiden, für die Zahlungen gemäß Arti-

kel 31 der Verordnung (EU)

Nr. 2021/2115 gewährt werden.



Für Verpflichtungen nach Tiret 2 kann gemäß 

Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115, wenn im nationalen Recht neue, 

über die im Unionsrecht festgelegten entspre-

chenden Mindestanforderungen hinausgehende 

Anforderungen eingeführt werden, für einen 

Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab dem 

Zeitpunkt, zu dem die Anforderungen für den 

Betrieb verbindlich werden, eine Unterstützung 

gewährt werden, wenn die Verpflichtungen zur 

Einhaltung dieser Anforderungen beitragen. 

Die Zuwendungen sind durch die Bundesländer 

entsprechend der Artikel 97 Absatz 1 und 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Verbindung 

mit Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. Artikel 84 Absatz 1, 85 Ab-

satz 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2116 in Ver-

bindung mit Artikel 70 Absatz 3 Verordnung 

Nr. 2021/2115 zu kürzen oder nicht zu gewäh-

ren, wenn der Zuwendungsempfänger während 

des Verpflichtungszeitraumes aufgrund einer 

ihm zurechenbaren Handlung oder Unterlas-

sung die in Übereinstimmung mit 2.1 durch die 

Bundesländer formulierten Pflichten nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig in 

seinem gesamten Betrieb erfüllt. 

In diesem Fall wird die in dem Förderjahr zu ge-

währende Zuwendung, in dem die Pflichten 

nicht erfüllt wurden oder werden, gekürzt oder 

nicht gewährt. Die Entscheidung über die Höhe 

der Kürzung oder über die Nichtgewährung der 

Zuwendung ergeht entsprechend den einschlä-

gigen Vorschriften des Europäischen Rechts. Im 

Übrigen gelten die nationalen Bestimmungen. 

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABL. L 227 vom 31.07.2014, S. 1). 

 Im Falle der Umwandlung einer Ver-

pflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 innerhalb des Ver-

pflichtungszeitraumes gelten die Bestimmun-

gen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe a und b 

der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/201467, im Falle einer anderweitigen 

Anpassung der Verpflichtung innerhalb des Ver-

pflichtungszeitraumes gelten die Bestimmun-

gen des Artikels 14 Absatz 2 der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 807/2014. 

 Im Falle der Umwandlung einer Ver-

pflichtung gemäß Artikel 70 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 innerhalb des Verpflichtungs-

zeitraumes gelten folgende Bestimmungen: 

Eine Verpflichtung gemäß Artikel 70 der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115 kann während des lau-

fenden Verpflichtungszeitraums in eine andere 

Verpflichtung umgewandelt werden, sofern fol-

gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- die Umwandlung bringt erhebliche Vor-

teile für die Umwelt oder den Tierschutz

mit sich,

- die bereits eingegangene Verpflichtung

wird wesentlich erweitert,

- die betreffenden Verpflichtungen sind

für das betreffende Land im GAP-SP pro-

grammiert.

Eine neue Verpflichtung wird für den gesamten, 

in der betreffenden Verpflichtung genannten 



Zeitraum eingegangen, unabhängig vom Zeit-

raum, in dem die ursprüngliche Verpflichtung 

bereits umgesetzt wurde. 

 Im Falle der Vergrößerung der Fläche 

des Betriebes (Maßnahmengruppen B bis E so-

wie G und I) während der Dauer der Verpflich-

tung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 gelten die Bestimmun-

gen des Artikels 15 Absätze 1 und 2 der Delegier-

ten Verordnung Nr. 807/2014. 

 Im Falle der Vergrößerung der Fläche 

des Betriebes während der Dauer der Verpflich-

tung gemäß Artikel 70 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 gelten folgende Bestimmungen: 

 Vergrößert ein Begünstigter während 

der Laufzeit der als Voraussetzung für die Ge-

währung der Förderung eingegangenen Ver-

pflichtung seine Betriebsfläche, so kann die zu-

sätzliche Fläche für den restlichen Verpflich-

tungszeitraum in die Verpflichtung einbezogen 

oder die ursprüngliche Verpflichtung des Be-

günstigten durch eine neue Verpflichtung er-

setzt werden. Das gleiche gilt in Fällen, in denen 

die in eine Verpflichtung einbezogenen Flächen 

innerhalb des Betriebs vergrößert werden. 

Die Ausdehnung der Verpflichtung auf 

zusätzliche Flächen gemäß Buchstabe a ist nur 

unter folgenden Bedingungen möglich: 

- sie dient den Umweltzielen der Ver-

pflichtung,

- sie ist durch die Art der Verpflichtung, die

Länge des restlichen Zeitraums und die

Größe der zusätzlichen Fläche gerecht-

fertigt,

- sie beeinträchtigt nicht die wirksame

Überprüfung der Einhaltung der Gewäh-

rungsvoraussetzungen. Die ursprüngli-

che Laufzeit der Verpflichtung wird ein-

gehalten.

Eine bestehende Verpflichtung kann gemäß 

Buchstabe a auch eine neue Verpflichtung er-

setzt werden, sofern die neue Verpflichtung für 

die gesamte Fläche eingegangen wird und Be-

dingungen umfasst, die mindestens genauso 

strikt sind wie die der ursprünglichen Verpflich-

tung. 

Wird die ursprüngliche Verpflichtung durch eine 

neue ersetzt, so wird die neue Verpflichtung für 

den gesamten, in der betreffenden Maßnahme 

genannten Zeitraum eingegangen, unabhängig 

vom Zeitraum, in dem die ursprüngliche Ver-

pflichtung bereits umgesetzt wurde.

 Im Falle der Vergrößerung des Tierbe-

standes eines in eine Fördermaßnahme nach 

Maßnahmengruppe F einbezogenen Betriebs-

zweiges während der Dauer der Verpflichtung 

gemäß Artikel 28, 29 und 33 der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 können die Länder eine ent-

sprechende Anpassung der Verpflichtung unter 

den Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 2 

Satz 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014 vornehmen. 

Im Falle der Vergrößerung des Tierbe-

standes eines in eine Fördermaßnahme zur Ver-

besserung des Tierwohls einbezogenen Be-

triebszweiges mit mehrjährigem Verpflich-

tungszeitraum können die Länder während der 

Dauer der Verpflichtung eine entsprechende 



Anpassung der Verpflichtung unter folgenden 

Voraussetzungen vornehmen:

- Anpassungen von Verpflichtungen ge-

mäß Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr.

2021/2115 können während des betref-

fenden Verpflichtungszeitraums geneh-

migt werden, sofern eine solche Anpas-

sung mit Blick auf die Zielsetzungen der

ursprünglichen Verpflichtung hinrei-

chend begründet ist,

- der Begünstigte erfüllt die angepasste

Verpflichtung während der restlichen

Laufzeit der ursprünglichen Verpflich-

tung,

- solche Anpassungen können auch in der

Verlängerung der Laufzeit der Verpflich-

tung bestehen.

 Im Falle des Übergangs von Betrieben, 

Flächen oder Betriebszweigen an andere Perso-

nen während des Verpflichtungszeitraums einer 

Verpflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gelten: 

- für flächenbezogene Verpflichtungen die

Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 2

der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und

- für tierschutzbezogene Verpflichtungen

die Bestimmungen des Artikels 47 Absatz

5 dieser Verordnung in Verbindung mit.

Artikel 14 Absatz 2 der Delegierten Ver-

ordnung (EU) Nr. 807/2014.

Im Falle des Übergangs von Betrieben, 

Flächen oder Betriebszweigen an andere Perso-

nen während des Verpflichtungszeitraums einer 

Verpflichtung gemäß Artikel 70 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 gelten für flächenb zogene 

Verpflichtungen folgende Bestimmungen:  

- wird die Gesamtheit oder ein Teil der Flä-

che, auf die sich die Verpflichtung be-

zieht, oder der gesamte Betrieb während

des Zeitraums, für den die Verpflichtung

eingegangen wurde, an eine andere Per-

son übertragen, so kann die Verpflich-

tung oder ein Teil dieser, der der übertra-

genen Fläche entspricht, für die verblei-

bende Laufzeit von dieser anderen Per-

son übernommen werden oder auslau-

fen, ohne dass für den tatsächlichen Ver-

pflichtungszeitraum eine Rückzahlung

gefordert wird,

- für tierbezogene Verpflichtungen gelten

die vorstehenden Bestimmungen analog

für den Übergang des Tierbestandes.

 Für den Fall sonstiger, von den Num-

mern 2.3.1 bis 2.3.4 nicht erfasster betrieblicher 

Veränderungen im Verpflichtungszeitraum einer 

Verpflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, ist eine ange-

messene Anpassung der Verpflichtung möglich. 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflichtun-

gen die Voraussetzungen des Artikels 47 Absatz 

1 Buchstaben b) und c) der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 zu beachten. 

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine 

entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den Voraussetzungen des Artikels 14 Ab-

satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014 vorgenommen werden. 

 Für den Fall sonstiger, von den vorange-

gangenen Beschreibungen nicht erfasster be-



trieblicher Veränderungen im Verpflichtungs-

zeitraum, ist eine angemessene Anpassung der 

Verpflichtung möglich. 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflichtun-

gen folgende Voraussetzungen zu beachten: 

Die Anzahl Hektar, für die eine Verpflichtung ge-

mäß Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr. 

2021/2115 gilt, kann von Jahr zu Jahr unter-

schiedlich sein, wenn 

- sich die betreffende Verpflichtung nicht

auf feste Parzellen bezieht und

- die Verwirklichung des Verpflichtungs-

ziels nicht gefährdet wird.

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine 

entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den folgenden Voraussetzungen vorge-

nommen werden: 

- Anpassungen von Verpflichtungen ge-

mäß Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr.

2021/2115 können während des betref-

fenden Verpflichtungszeitraums geneh-

migt werden, sofern eine solche Anpas-

sung mit Blick auf die Zielsetzungen der

ursprünglichen Verpflichtung hinrei-

chend begründet ist. Der Begünstigte er-

füllt die angepasste Verpflichtung wäh-

rend der restlichen Laufzeit der ur-

sprünglichen Verpflichtung,

- solche Anpassungen können auch in der

Verlängerung der Laufzeit der Verpflich-

tung bestehen.

Ist der Begünstigte an der weiteren Erfüllung 

seiner eingegangenen Verpflichtungen gehin-

dert, weil der Betrieb oder ein Teil des Betriebs 

neu parzelliert wurde, Gegenstand von Flurbe-

reinigungsverfahren oder von den zuständigen 

öffentlichen Behörden gebilligten Bodenord-

nungsverfahren ist, so sind die Verpflichtungen 

an die neue Lage des Betriebs anzupassen. Er-

weist sich eine solche Anpassung als unmöglich, 

so endet die Verpflichtung, ohne dass für den 

tatsächlichen Verpflichtungszeitraum eine 

Rückzahlung gefordert wird. 

In Fällen höherer Gewalt und außergewöhnli-

cher Umstände gemäß Artikel 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1306/2013 gelten die Bestimmungen 

des Artikels 47 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 in Verbindung mit Artikel 4 der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 640/201468 

beziehungsweise Kapitel 4.7.3, Ziffer 4.3 des 

GAP-Strategieplans in Konkretisierung der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115. 

Im Falle der Anwendung mehrerer Maßnahmen 

nach Maßnahmengruppen B bis L auf Flächen 

des Betriebes gilt Artikel 11 der Verordnung (EU) 

Nr. 808/201469 beziehungsweise Kapitel 4.7.3, 

Ziffer 11 des GAP-Strategieplans, sowie die in 

Anlage 1 (Link zu Kombinationstabellen) darge-

legten Kombinationsmöglichkeiten bzw. Aus-

schlüsse. 

68 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf das

integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen 

im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und der Cross-Compliance (ABL. L 181 vom 20.06.2014, S. 48). 

69  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER, ABL. 

L 227 vom 31.07.2014, S. 18). 
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Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung 

von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildle-

bender Tier- und Pflanzenarten der Agrarland-

schaft. 

 Förderfähig sind: 

a) investive Maßnahmen des Naturschutzes

zur Schaffung, Wiederherstellung und Ent-

wicklung von

Feuchtbiotopen wie Teiche, Tümpel

und sonstige Kleingewässer,

Hecken, Feldgehölzen, Uferbepflan-

zungen, Baumreihen,

wiedervernässten Flächen, die zwecks

landwirtschaftlicher Nutzung trocken-

gelegt wurden,

Kleinbiotopen der Agrarlandschaft wie

Sölle oder Wallhecken,

zusammenhängenden Biotopen,

Trockenmauern,

Halboffen- und Offenlandlebensräu-

men (z. B. Entbuschung),

Lebensstätten geschützter oder ge-

fährdeter Arten der Agrarlandschaft (z.

B. Weißstorchhorste, Fledermaus-

quartiere, Greifvogelnisthilfen).

78  Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBL. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBL. I S. 

306) geändert geworden ist. 

b) Grunderwerb von landwirtschaftlich ge-

nutzten sowie landwirtschaftlich nutzba-

ren Flächen für Zwecke der Biotopgestal-

tung nach Nummer 1.2.1 a durch Zuwen-

dungsempfänger nach Nummer 1.3.5,

c) Erstellung von Schutzkonzepten ein-

schließlich notwendiger Voruntersuchun-

gen (auch wenn diese keine Umsetzung des

geplanten Vorhabens zur Folge haben), Ar-

chitekten- und Ingenieurleistungen.

 Nicht förderfähig sind: 

a) Erwerb von landwirtschaftlichen Produkti-

onsrechten und Zahlungsansprüchen,

b) Erwerb und Anpflanzung einjähriger Kultu-

ren,

c) Kauf von Tieren,

d) Erwerb und Neuanlage von Streuobstbe-

ständen, die über die Maßnahme „E 2.2.2

Förderung extensiver Obstbestände“ för-

derfähig sind,

e) Aufwendungen und Dienstleistungen, die

von staatlichen Stellen erbracht werden

bzw. dort anfallen,

f) Maßnahmen, die Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen für Eingriffe in Natur und

Landschaft i. S. d. § 14 Bundesnaturschutz-

gesetz78 darstellen,

g) Unterhaltung.

 Betriebsinhaber als natürliche oder juristi-

sche Person oder Vereinigung natürlicher oder ju-

ristischer Personen, die eine landwirtschaftliche 



Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwie-

gend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausü-

ben und den Betrieb selbst bewirtschaften. 

 Landwirte im Sinne des Artikels 3 Nummer 

1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 die eine land-

wirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Festlegung 

durch die Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 

4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 ausü-

ben. 

Andere Landbewirtschafter. 

 Andere Begünstigte gemäß der Interventi-

onsbeschreibung der Nummer 5.3 des GAP-Stra-

tegieplans, die auf freiwilliger Basis Bewirtschaf-

tungsverpflichtungen eingehen.  

 Gemeinden, Gemeindeverbände und ge-

meinnützige juristischen Personen. 

 Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

gewährt. 

 Die Zuwendung kann bis zu 100 %, bei Ge-

meinden und Gemeindeverbänden bis zu 90 %, der 

förderfähigen Ausgaben betragen. 

 Die Zuschüsse orientieren sich an den 

marktüblichen Kosten. Bei der Festlegung der 

Kosten können Standardkalkulationen in Anleh-

nung an Vergütungssätze des KTBL oder ander-

weitiger vorliegender vom jeweiligen Land aner-

kannter naturschutzfachlicher und landwirt-

schaftlicher Kalkulationen verwendet werden. Da-

bei ist zu gewährleisten, dass die Kalkulationen an-

hand fairer, ausgewogener und überprüfbarer Be-

rechnungsmethoden erfolgen. 

Eigene Arbeitsleistungen der Zuwen-

dungsempfänger nach Nummer 1.3 mit Ausnahme 

von Gemeinden und Gemeindeverbänden können 

mit bis zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe 

der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berech-

nung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berück-

sichtigt werden. Bei Abrechnung nach allgemein 

festgesetzten Verrechnungssätzen können diese 

Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. 

Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen 

darf die Summe der baren Ausgaben nicht über-

schreiten. 

Die Förderung des Grunderwerbs nach Nr. 1.2.1 b) 

erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den 

Fall, dass die geförderten Grundstücke innerhalb 

von 12 Jahren veräußert oder nicht mehr dem Zu-

wendungszweck entsprechend verwendet wer-

den. 


